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Entsorgung von mineralischen Abfällen: wesentliche recht-
liche Aspekte 

Christian Schmidt, StMUV 

1 Abfallwirtschaftliche Zielhierarchie 
Die Entsorgung von Abfällen umfasst sowohl die Verwertung als auch die Beseitigung. 

Gemäß der abfallwirtschaftlichen Zielhierarchie des Kreislaufwirtschaftsgesetzes und des Bayerischen 
Abfallgesetzes hat die Verwertung von Abfällen Vorrang vor ihrer Beseitigung. Nach § 7 Abs. 2 KrWG 
sind die Erzeuger und Besitzer von Abfällen zur vorrangigen Verwertung verpflichtet. Nur wenn eine 
Verwertung technisch nicht möglich oder wirtschaftlich nicht zumutbar ist, sind die Abfälle gemein-
wohlverträglich zu beseitigen. 

Diese Zielhierarchie gilt auch für mineralische Abfälle. Nach § 14 Abs. 3 KrWG sollen die Vorbereitung 
zur Wiederverwendung, das Recycling und die sonstige stoffliche Verwertung von nicht gefährlichen 
Bau- und Abbruchabfällen spätestens ab dem 01.01.2020 mindestens 70 Gewichtsprozent betragen. 
Nach der ausdrücklichen gesetzlichen Wertung schließt die sonstige stoffliche Verwertung die Verfül-
lung, bei der Abfälle als Ersatz für andere Materialien genutzt werden, mit ein. 

Wie einzelne Entsorgungsmaßnahmen geregelt sind, hängt davon ab, ob es sich im konkreten Fall um 
eine Verwertung oder um eine Beseitigung der Abfälle handelt. 

2 Verwertung von mineralischen Abfällen 
2.1 Es hängt von den Umständen des konkreten Einzelfalls ab, welche Genehmigung oder Zu-

lassung für Vorhaben erforderlich ist, bei denen Abfälle zur Verwertung eingesetzt werden. 
Je nach der Art des Vorhabens und den sonstigen Randbedingungen kommen bergrechtli-
che, immissionsschutzrechtliche, straßenrechtliche, bau- bzw. abgrabungsrechtliche, was-
serrechtliche und/oder naturschutzrechtliche Verfahren in Betracht. 
 
Eine verwertungsbezogene Verfüllung einer ausgebeuteten Kiesgrube oder eines ausgebeu-
teten Tagebaus kann je nach den Umständen des Einzelfalls bergrechtlich, immissions-
schutzrechtlich, bau- bzw. abgrabungsrechtlich oder wasserrechtlich zu beurteilen und mit 
entsprechenden Bescheiden zuzulassen sein. So bedürfen nach Art. 55 Abs. 1 i. V .m. 
Art. 57 Abs. 1 Nr. 9 BayBO Aufschüttungen mit einer Höhe von mehr als zwei m oder einer 
Fläche von mehr als 500 m2 grundsätzlich einer Baugenehmigung. Dementsprechend be-
dürfen nach Art. 6 Abs. 1, Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 BayAbgrG Abgrabungen mit einer Tiefe von 
mehr als zwei m oder einer Grundfläche von mehr als 500 m2 grundsätzlich einer Abgra-
bungsgenehmigung. Die im jeweiligen Einzelfall etwa erforderlichen Bescheide können auch 
Nebenbestimmungen zu den Materialien enthalten, die zur Verfüllung verwendet werden 
dürfen. 

2.2 Ein eigenständiges abfallrechtliches Erlaubnisverfahren für die Verwertung von Abfällen gibt 
es nicht. Nach § 7 Abs. 3 KrWG hat die Verwertung von Abfällen ordnungsgemäß und 
schadlos zu erfolgen. Der Leitfaden „Anforderungen an die Verwertung von Recycling-
Baustoffen in technischen Bauwerken“ enthält die fachlichen Anforderungen an eine schad-
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lose und ordnungsgemäße Verwertung von Bauschutt und Straßenaufbruch, die in techni-
schen Bauwerken (im Erd-, Straßen- und Wegebau) eingebaut werden sollen. Das Eckpunk-
tepapier „Anforderung an die Verfüllung von Gruben und Brüchen“ und der dieses Papier er-
läuternde „Leitfaden zu den Eckpunkten“ legen die Grundsätze und fachlichen Anforderun-
gen an die Verfüllung von Gruben, Brüchen und Tagebauen dar. Sie konkretisieren damit bei 
solchen Verfüllungen die aus Gründen des Gewässerschutzes erforderlichen sowie die bo-
denschutz- und abfallrechtlichen Anforderungen an die ordnungsgemäße und schadlose 
Verwertung von Bodenaushub, Bauschutt und sonstigen Materialien. 
 
Eine Verwertung ist jedenfalls dann ordnungsgemäß und schadlos, wenn sie die Vorgaben 
des jeweils geltenden Leitfadens einhält. Die notwendigen Maßgaben für das konkrete Ver-
wertungsvorhaben können mit Nebenbestimmungen zu dem für das Vorhaben erforderlichen 
Zulassungsbescheid festgesetzt werden. Werden nach einem Recycling Materialien ent-
sprechend dem Leitfaden für die Verwertung in technischen Bauwerken als geprüfte, güte-
über-wachte und zertifizierte Recyling-Baustoffe in Verkehr gebracht und in technischen 
Bauwerken eingesetzt oder werden Materialien entsprechend dem für die Verfüllung gelten-
den Leit-faden in Gruben und Brüchen verfüllt, ist in der Regel keine nachteilige Verände-
rung der Wasserbeschaffenheit zu erwarten. Deshalb ist in diesen Fällen nach der Vollzugs-
praxis in Bayern grundsätzlich – mit Ausnahme von Verfüllungen nach Nassauskiesungen – 
auch kein wasserrechtliches Verfahren erforderlich. 
 
Erfolgt die Verwertung nicht nach den Vorgaben des jeweiligen Leitfadens, ist die ordnungs-
gemäße und schadlose Verwertung im Einzelfall nachzuweisen. Neben Auflagen zum Zu-
lassungsbescheid, der für das konkrete Vorhaben möglicherweise notwendig ist, kann die 
zu-ständige Behörde auf der Grundlage des § 62 KrWG etwa erforderliche Anordnungen er-
las-sen. Darüber hinaus kann eine nachteilige Veränderung eines Gewässers (meist des 
Grundwassers) nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden, wenn nicht nach den Vorgaben 
des Leitfadens vorgegangen wird. In derartigen Fällen kann dann das Vorliegen eines „fikti-
ven Benutzungstatbestands“ im Sinn des § 9 Abs. 2 Nr. 2 WHG gegeben sein. In der Folge 
bedarf diese Benutzung nach § 8 WHG einer wasserrechtlichen Erlaubnis oder Bewilligung. 

2.3 Für flächige Geländeauffüllungen treffen der Leitfaden für die Verwertung in technischen 
Bauwerken und der Leitfaden sowie das Eckpunktepapier für die Verfüllung von Gruben und 
Brüchen keine Aussagen. Für solche flächigen Geländeauffüllungen ist insbesondere § 12 
BBodSchV zu beachten, der die materiellen Anforderungen an das Auf- und Einbringen von 
Materialien auf oder in den Boden sowie an das Herstellen einer durchwurzelbaren Boden-
schicht enthält. 
 
Solche im Baurecht als „Aufschüttungen“ bezeichnete flächigen Geländeauffüllungen bedür-
fen bei einer Höhe von mehr als zwei m oder einer Fläche von mehr als 500 m2 nach Art. 55 
Abs. 1 i. V. m. Art. 57 Abs. 1 Nr. 9 BayBO einer Baugenehmigung (s. o. 2.1). Zwar stellen 
die Anforderungen des Bodenschutzrechts zur Vorsorge keine im baurechtlichen Genehmi-
gungsverfahren unmittelbar zu prüfenden öffentlich-rechtlichen Vorschriften dar. Allerdings 
ist bei baurechtlich genehmigungsbedürftigen flächigen Geländeauffüllungen zur Konkreti-
sierung der bauordnungsrechtlichen Generalklausel des Art. 3 Abs. 1 BayBO hinsichtlich der 
materiellen Anforderungen des Bodenschutzrechts auf § 12 BBodSchV zurückzugreifen. Für 
den Fall, dass ein baurechtliches Genehmigungsverfahren ausscheidet, ist nach den Um-
ständen des konkreten Einzelfalls ggf. darüber hinaus zu prüfen, ob das Vorhaben einer 
wasserrechtlichen Zulassung nach § 8 i. V. m. § 9 Abs. 2 Nr. 2 WHG bedarf, weil es sich wo-
möglich um eine Maßnahme handelt, die geeignet ist, dauernd und in nicht nur unerhebli-
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chem Ausmaß nachteilige Veränderungen der Wasserbeschaffenheit (etwa des Grundwas-
sers) herbeizuführen. 
 
Eine eigenständige bodenschutzrechtliche Genehmigung für flächige Geländeauffüllungen 
ist von der Rechtsordnung nicht vorgesehen. § 12 BBodSchV ist kein Genehmigungstatbe-
stand, sondern enthält materielle Anforderungen für die beiden dort genannten Fallgruppen 
(„Herstellung einer durchwurzelbaren Bodenschicht“ und „Auf- und Einbringen von Materia-
lien auf oder in eine durchwurzelbare Bodenschicht“). 

3 Beseitigung von mineralischen Abfällen 
Können mineralische Bauabfälle nicht verwertet werden, sind sie gemeinwohlverträglich zu beseitigen. 
Abfälle zur Beseitigung sind grundsätzlich der jeweiligen entsorgungspflichtigen Körperschaft zu über-
lassen, der die Abfallentsorgung als Pflichtaufgabe im eigenen Wirkungskreis obliegt. 

Die Beseitigung von mineralischen Bauabfällen erfolgt ganz überwiegend auf dafür geeigneten Depo-
nien. In vielen Fällen handelt es sich dabei um – abfallrechtlich planfestgestellte oder plangenehmigte 
– Bauschuttdeponien der Gemeinden. Bei der Ablagerung auf Deponien sind die Anforderungen der 
(bundesrechtlichen) Deponieverordnung zu beachten, die u. a. Vorgaben zur Beschaffenheit der auf 
der jeweiligen Deponie-Kategorie abzulagernden Abfälle und zum Nachweis dieser Beschaffenheit be-
inhaltet. Je nach den Umständen des Einzelfalls kann gem. § 8 Abs. 2 und Abs. 8 DepV bei der Abla-
gerung von Abfällen auf Deponien auf analytische Untersuchungen des abzulagernden Abfalls auch 
verzichtet werden.  

4 Überwachung der Verwertung mineralischer Abfälle 
4.1 Wie alle anfallenden Abfälle sind nach der abfallwirtschaftlichen Zielhierarchie auch minerali-

sche Abfälle vorrangig zu verwerten. Nach den Vorgaben des Abfallrechts (vgl. § 7 Abs. 3 
KrWG) hat die Verwertung ordnungsgemäß und schadlos zu erfolgen (s. o. 2.2). Um eine 
ordnungsgemäße und schadlose Verwertung sicherzustellen und den Eintritt von Schäden 
an Umweltmedien durch nicht sachgerechte Verwertungsmaßnahmen soweit wie möglich 
auszuschließen, sind ausreichende Überwachungsmaßnahmen durch die örtlich zuständi-
gen Kreisverwaltungsbehörden und Vorgaben für eine solche ausreichende Überwachung 
erforderlich. 
 
Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund von in der jüngeren Vergangenheit spektakulär 
gescheiterten Verwertungsmaßnahmen mit mineralischen Abfällen (z. B. Strafrechts-Fall 
„TechnoSan“ im Landkreis Altötting). 

4.2 Angesichts knapper behördlicher Ressourcen spielt bei der Überwachung der Verwertung 
von mineralischen Abfällen die Fremdüberwachung durch unabhängige Sachverständige ei-
ne wichtige Rolle. Hier müssen insbesondere bei der Verfüllung von Gruben, Brüchen und 
Tagebauen nach dem Verfüll-Leitfaden (s. o. 2.2) die zuständigen Behörden darauf achten, 
dass nur sach- und fachkundige sowie unabhängige Sachverständige als Fremdüberwacher 
eingesetzt werden. 
 
Im konkreten Einzelfall ist die Anordnung, eine Verfüllmaßnahme durch einen Sachverstän-
digen kontrollieren zu lassen, als Auflage zu dem Bescheid möglich, mit dem die Verfüllung 
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zugelassen wird und der auf bau-, abgrabungs- oder wasserrechtlicher Grundlage ergeht  
(s. o. 2.1). Daneben kann die Kontrolle der ordnungsgemäßen und schadlosen Verfüllung 
einer Grube auch durch eine an den Verfüller (in seiner Eigenschaft als „Entsorger“ im Sinn 
des Abfallrechts) gerichtete abfallrechtliche Einzelanordnung (nach § 62 KrWG) erreicht 
werden. So kann nach § 51 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 KrWG i.V.m. § 10 Abs. 2 Nrn. 2, 5 und 
7 KrWG die zuständige Kreisverwaltungsbehörde anordnen, dass ein Entsorger von Abfällen 
diese bei Annahme oder Weitergabe in bestimmter Weise zu überprüfen hat, Proben zu ent-
nehmen hat und sich dazu eines sach- und fachkundigen sowie unabhängigen Sachver-
ständigen zu bedienen hat. 
 
Um die Unabhängigkeit eines Sachverständigen anzunehmen, muss in jedem Fall gewähr-
leistet sein, dass keine Einflussnahme des zu überwachenden Verfüllbetriebs auf die Aus-
übung der Fremdüberwachung möglich ist. Dazu muss u. a. sichergestellt sein, dass die als 
Sachverständiger tätige Person bei der Ausübung der Sachverständigentätigkeit nicht der 
Weisungsbefugnis von Personen unterliegt, welche gleichzeitig Interessen des überwachten 
Betriebs vertreten.  
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Verfüllung von Gruben, Brüchen und Tagebauen – 
 Stand und Ausblick 

Christian Daehn, LfU 

1 Vorbemerkung 
Der Bereich der mineralischen Abfälle ist durch eine seit mehr als 10 Jahren andauernde Hängepartie 
– Stichwort Mantelverordnung – geprägt, die sich sowohl auf den Einsatz von Recyclingbaustoffen als 
auch die sonstigen Entsorgungswege wie Verfüllungen oder auch die Deponierung nicht verwertbarer 
Abfälle auswirkt und notwendige Planungen erschwert. Der für den November 2016 angekündigte ers-
te Referentenentwurf lag bei Drucklegung des Tagungsbands für die Veranstaltung am 08.12.2016 
noch nicht vor, so dass nachfolgend nur spekuliert werden kann, welche Regelungen dieser enthält 
und welche Auswirkungen dies für Bayern haben könnte. Aufgrund der inzwischen vergangenen Zeit 
wird es immer unwahrscheinlicher, dass die Mantelverordnung noch in dieser Legislaturperiode ver-
abschiedet werden kann. Dies, sowie einzelne Fälle nicht ordnungsgemäßer Verfüllungen und eine 
große Zahl Anfragen zur Auslegung der bisherigen Regelungen sind der Grund, warum man sich zu 
einer Fortschreibung der „Anforderungen an die Verfüllung von Gruben, Brüchen sowie Tagebauen - 
Leitfaden zu den Eckpunkten“ entschlossen hat. Über sich abzeichnende Inhalte dieser Fortschrei-
bung wird nachfolgend berichtet. Zuvor soll jedoch kurz auf die derzeitigen Regelungen sowie mögli-
che Auswirkungen einer möglicherweise kommenden Mantelverordnung eingegangen werden. 

2 Was ist unter einer Verfüllung zu verstehen und wie sind die-
se derzeit geregelt? 

Unter Verfüllungen verstehen wir in Bayern die Verwertung von Böden und gering belasteten minerali-
schen Abfällen zur Wiederverfüllung von Abbaustellen von Sand und Kies (Gruben), Steinen (Brü-
chen) und anderen Rohstoffen (Tagebauen). 

Für die Verfüllung hat Bayern eine eigene Regelung:  Aufgrund von „Unregelmäßigkeiten“ bei Verfül-
lungen wurden im Rahmen des Umweltpakts Bayern Eckpunkte vereinbart und Details dann im Leit-
faden „Anforderungen an die Verfüllung von Gruben und Brüchen sowie Tagebauen“ geregelt. Die 
Einführung erfolgt mit UMS vom 06.11.2002. Dann folgten zwei Fortschreibungen, zuletzt 2005. Folge 
der Eckpunkte und des Leitfadens waren eine starke Einschränkung von Nassverfüllungen, Regeln für 
die Zulässigkeit  von Trockenverfüllungen in Abhängigkeit der Untergrundverhältnisse und die Einfüh-
rung der Fremdüberwachung. Aufgrund der sich abzeichnenden Regelungen des Bundes erfolgten 
dann keine weitere Fortschreibungen, sondern mit UMS vom 16.01.2012 „nur“ Klarstellungen zur Pro-
benaufbereitung (Korngröße) und zur Definition Nass-/Trockenstandort. Aufgrund neuer Erkenntnisse 
zur Wirksamkeit von Sorptionsschichten wurden außerdem die Möglichkeiten für Standortaufwertun-
gen reduziert. 

Die Regelungen des Leitfadens sind nicht automatisch wirksam, sondern erst nach Umsetzung in den 
Bescheiden, die zumeist auf dem Bau- oder Bodenschutzrecht bzw. beruhen. Keine Verfüllungen - 
und damit auch außerhalb des Geltungsbereichs des Verfüllleitfadens – sind dagegen Deponien (De-
ponieverordnung), die Hinterfüllung von Baugruben (= technisches Bauwerk => RC-Leitfaden),  Lärm-
schutzwälle, Rodelberge etc. (LAGA M 20) und flächige Bodenaufträge. 
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3 Mögliche Auswirkungen der Mantelverordnung 
Derzeit liegt ein 3. Arbeitsentwurf der Bundesregierung zur „Mantelverordnung" (Stand 23.07.2015) 
vor, der sich aufgrund der in  Artikel 4 vorgesehenen Neufassung der Bundes-Bodenschutz- und Alt-
lastenverordnung  (BBodSchV) massiv auf die derzeitige bayerische Verfüllpraxis auswirken würde. 
Maßgeblich sind hier die Regelungen im  § 8 „Zusätzliche Anforderungen an das Aufbringen und Ein-
bringen von Materialien unterhalb oder außerhalb der durchwurzelbaren Bodenschicht“. Danach wäre 
im Wesentlichen nur noch eine Verfüllung mit Bodenmaterial bei zusätzlicher Beschränkung des Or-
ganikgehalts auf 1% und Einhaltung der Vorsorgewerte der BBodSchV möglich. 

Auf Basis des 3. Arbeitsentwurfs fand das sogenannte. „Planspiel“ statt. Vollständige Ergebnisse lie-
gen noch nicht vor. Dem BMUB ist aber wohl deutlich geworden, dass die Auswirkungen deutlich grö-
ßer sind als bisher angenommen oder eingeräumt wurde. Änderungen für den kommenden Referen-
tenentwurf der MantelVO sind angekündigt: 

Mit dem Wegfall der GrundwasserVO soll zum jetzigen Zeitpunkt auf eine Verrechtlichung der Gering-
fügigkeitsschwellen (GFS) verzichtet werden. Für Verfüllungen bleibt weiterhin die Bundes-Boden- 
schutz- und Altlastenverordnung  (BBodSchV) relevant. Hier soll ein TOC-Gehalt von mehr als einem 
Masseprozent künftig wohl kein Ausschlusskriterium für das Auf- und Einbringen (d. h. eine Verfül-
lung) mehr sein aus und unter günstigen geologischen und hydrogeologischen Bedingungen könnten 
eventuell auch höhere Zuordnungswerte möglich sein. Außerdem sind Anforderungen an die Vorer-
kundung, die Probenahme in situ und im Haufwerk sowie an die Analyse und – ganz wichtig - Über-
gangsregelungen für Altgenehmigungen von Verfüllungen abgekündigt. Dies könnte zu gewissen Er-
leichterungen für die Situation in Bayern führen; der zu erwartende Eingriff dürfte aber weiterhin er-
heblich sein. 

4 Fortschreibung des Leitfadens  
Da ein Wirksamwerden der Mantelverordnung weiterhin nicht absehbar ist, hat man sich jetzt zu einer 
Fortschreibung entschlossen. Die bisherigen Regelungen sollen grundsätzlich weiter Bestand haben, 
für den Vollzug aber eindeutiger und klarer formuliert werden. Außerdem erfolgen Anpassungen an 
inzwischen in Kraft getretene Regelungen. Eine durchgehende Verschärfung gegenüber den bisheri-
gen Regelungen ist nicht vorgesehen. Durch klare und eindeutige Regelungen wird aber vielleicht 
manches tatsächliche oder vermeintliche Schlupfloch gestopft, so dass manchmal vielleicht ein ande-
rer Eindruck entstehen könnte. 

Die Fortschreibung ist noch nicht abgeschlossen. Die nachfolgenden Ausführungen zu möglichen Än-
derungen und künftigen Regelungen haben deshalb nur vorläufigen Charakter. 

Für den Leitfaden soll künftig die Bezeichnung „Anforderungen an die Verfüllung von Gruben, Brüchen 
sowie Tagebauen (Verfüll-Leitfaden) in der Fassung vom…..“ verwendet werden. Durch den Wegfall 
der Formulierung „Leitfaden zu den Eckpunkten“ soll deutlich werden, dass künftig bei Widersprüchen 
zu den Eckpunkten die fortgeschriebene Fassung des Leitfadens gilt. 

Vom StMUV wurde mit Schreiben vom 29.03.2016 auf drei LfU-Merkblätter hingewiesen, die auch für 
Verfüllungen maßgeblich sind und auf die künftig im Leitfaden Bezug genommen wird: 

• „Umgang mit humusreichem und organischem Bodenmaterial – Vermeidung – Verwertung – 
Beseitigung“ (Stand 4/2016) 

• „Entsorgung von mineralischen Abfällen aus Baumaßnahmen – Umgang mit Kleinmengen“ 
(Stand 4/2016) 
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• „Boden- und Bauschutthaufwerke – Beprobung, Untersuchung und Bewertung“ (Stand 
4/2016) 

Wichtige Themen bei der Fortschreibung sind: 

Welche Materialien sind zulässig? 
Der Leitfaden teilt die Abbaustellen/Verfüllstandorte aufgrund der wasserwirtschaftlichen und hydro-
geologischen Gesamtbeurteilung in Kategorien ein und der Leitfaden enthält weiterhin für die jeweili-
gen Verfüllkategorien eine abschließende Positivliste der jeweils zulässigen Verfüllmaterialien. Es 
bleibt bei den bisherigen Standort- und Verfüllkategorien und den entsprechenden Zuordnungswerten: 

Bei Einbringen einer Sorptionsschicht sind teilweise höhere Zuordnungswerte zulässig. Die Ein-
schränkungen des UMS vom 16.01.2012 werden nun auch im Leitfaden (einschl. der Anlagen umge-
setzt): Eine Aufwertung ist nur noch an Standorten der Kategorien T – A (bis Z 1.1) und T – B (bis 
Z1.2, Sulfat, Chlorid und Chrom (ges.) müssen aber die Z 1.1-Werte einhalten) möglich. 

Bei der Standortkategorie Nass soll eine Verfüllung nur in Ausnahmenfällen erfolgen. Zu den bisher im 
Leitfaden geregelten Ausnahmen (Verfüllung ausschließliche mit grubeneigenem Abraum bzw. bei öf-
fentlichem Interesse und Wahrung des Grundwasserschutzes und auch mit Fremdmaterial (Bodenma-
terial, Z 0 ohne Fremdanteile)), kommt jetzt eine weitere Ausnahme gemäß UMS v.16.01.2012 hinzu: 
Auch ohne öffentliches Interesse kann die weitere Verfüllung mit Fremdmaterial (Bodenmaterial, Z 0 
ohne Fremdanteile) erfolgen, wenn die Verfüllung bis 2 m über dem höchsten zu erwartenden Grund-
wasserstand mit grubeneigenem Abraum erfolgt ist. Dies führt aber nicht zu einer Aufwertung zu ei-
nem Trockenstandort der Kategorie A. 

Es bleibt grundsätzlich bei den Positivlisten mit der Beschränkung auf Bodenaushub und ab der Kate-
gorie B auch Bauschutt und Gleisschotter als zulässige Verfüllmaterialien. Allerdings erfolgt eine Prä-
zisierung, was zum Bauschutt gehört. Seit der ersten Fortschreibung des Leitfadens darf auch Gleis-
schotter in Gruben der Kategorie B (bis Z 1.1) und C.1 (bis Z 1.2) verfüllt werden. Hier gelten die Re-
gelungen des LfU-Merkblattes Nr. 3.4/2 „Anforderungen an die Verwertung und Beseitigung von 
Gleisschotter“. Bei der Analytik sind gleisschotterspezifische Parameter zu beachten. Derzeit läuft ei-
ne Fortschreibung des Gleisschottermerkblatts. Es ist noch zu entscheiden, in wie weit weiterhin ein 
Verweis auf das Gleisschottermerkblatt erfolgt oder dies direkt im Leitfaden geregelt wird. 

Nachdem es in letzter Zeit zunehmend Probleme mit der Verfüllung von Böden mit höheren Organik-
anteilen gab, erfolgt nun eine Beschränkung des Organik-/Humusgehalts bei Böden in Anlehnung an 
die Regelungen im Merkblatt „Umgang mit humusreichen und organischen Bodenmaterial – Vermei-
dung – Verwertung – Beseitigung“ bzw. der „Handlungshilfe für den Umgang mit geogen arsenhalti-
gen Böden“: Humusfreie bis Humusarme Böden (bis 2% Humusgehalt und 1% TOC) gelten als mine-
ralisch und können verfüllt werden. Darüber hinaus ist eine Verfüllung bis max. 6% TOC per Einzel-
fallentscheidung möglich. Eine Analytik auf Organik muss nur bei „Verdachtsfällen“ erfolgen. 

Böden aus Bodenbehandlungsanlagen können künftig unter strengen Auflagen in Gruben ab Katego-
rie B verfüllt werden: Für die einzelnen Chargen sind Herkunft und Belastung sowie sind Art und Um-
fang der Behandlung sowie deren Erfolg plausibel nachzuweisen und zu dokumentieren (Analytik, 
Ausschleusung einer höherbelasteten Teilfraktion). 

Probennahme und Analytik: 
Es ist festzustellen, dass beim Nachweis der Unbedenklichkeit zunehmend nicht nur auf die Angaben 
zur Herkunft vertraut wird, sondern eine Absicherung durch Analysen erfolgt. Aus Sicht des LfU wird 
dies ausdrücklich unterstützt, auch mit den vorstehend erwähnten Merkblättern „Boden- und Bau-
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schutthaufwerke – Beprobung, Untersuchung und Bewertung“ und „Entsorgung von mineralischen Ab-
fällen aus Baumaßnahmen – Umgang mit Kleinmengen“. 

Gemäß der aktualisierten Anlage 9 hat die Probenahme aus Haufwerken zum Nachweis der Zuord-
nungswerte nach LAGA PN 98 (oder alternativ DIN 19698-1) zu erfolgen, während es für die Proben-
nahme im Rahmen der Fremdüberwachung künftig spezielle Reglungen geben wird. 

Auch die Hinweise zur Probenaufbereitung aus dem UMS vom 16.01.2012 werden übernommen: Bei 
Boden sind die Feststoff-Parameter an der < 2 mm – Fraktion zu bestimmen. Bei Bauschutt ist die 
Fraktion zu beproben, die verwertet wird, bei Eluaten grundsätzlich die Gesamtfraktion. 

Bzgl. der Analysenverfahren wird ein Verweis auf die einschlägigen Methodensammlungen angestrebt 
(analog zum in der Fortschreibung befindlichen Merkblatt 3.8/5, auf das bisher Bezug genommen 
wurde). Es wird auch ein Hinweis erfolgen, dass die Zuordnungswerte des Leitfadens für Eluate mit 
einem W/F-Verhältnis von 10:1 gelten und solche Verfahren auch weiterhin angewendet werden sol-
len. 

Sonstige Anforderungen an Verfüllungen 
Es wird klargestellt, dass bei allen Verfüllungen (unabhängig von der Kategorie) eine Rekultivierungs-
schicht (durchwurzelbare Bodenschicht) aufgebracht werden soll, die die Vorsorgewerte der Bundes-
bodenschutzverordnung (BBodSchV) einhält. 

Bei den Anforderungen an die Betriebsorganisation (Management), das Personal und die Eigenkon-
trolle bleibt es im Wesentlichen bei den derzeitigen Regelungen. Wichtig ist, dass diese vom Verfüll-
betrieb auch beachtet und umgesetzt werden. Die Fremdüberwachung ist eine wichtige Ergänzung 
zur Eigenkontrolle und der behördlichen Überwachung. Hier soll die Qualität verbessert und die Un-
abhängigkeit der Fremdüberwacher gestärkt werden (siehe eigener Vortrag von Fr. Klett). 

Die Sicherleistungen sollen insbesondere im Hinblick auf ansteigende Entsorgungskosten, speziell 
auch auf Deponien, moderat erhöht werden. Da wir hoffen, dass es sich Qualität bei der Verfüllung 
künftig weiter verbessert, gehen wir aber davon aus, dass diese zur eventuellen Entfernung nicht zu-
gelassenen Verfüllmaterials und für Sanierungskosten kaum noch in Anspruch genommen werden 
müssen.  
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Fremdüberwachung: Anforderungen, Aufgaben, Durch
rung 

Simone Klett, LfU 

Der Fremdüberwacher für Gruben, Brüche und Tagebaue steht in seiner Funktion zwischen dem Be-
treiber und den Behörden. Auf der einen Seite zeichnet er durch seine Tätigkeit – insbesondere der 
Überwachung vor Ort – mit verantwortlich für einen ordnungsgemäßen Verfüllbetrieb, auf der anderen 
Seite ist er an die vertraglich vereinbarten Leistungen mit dem Betreiber gebunden. Im Regelfall sollte 
dies kein Spannungsverhältnis sein, da eine hohe Qualität für den Betreiber und den Fremdüberwa-
cher allein schon aufgrund der eigenen Verantwortlichkeiten wichtig ist. Aus diesem Grund liegt es 
auch im Interesse des Betreibers, die Unabhängigkeit des Fremdüberwachers zu respektieren.  

Es hat sich jedoch gezeigt, dass es für alle Beteiligten – Behörden, Betreiber und Fremdüberwacher – 
hilfreich ist, die im Leitfaden zur Verfüllung von Gruben, Brüchen und Tagebauen dargestellten Anfor-
derungen an die Durchführung der Fremdüberwachung und auch an den Fremdüberwacher selbst 
konkreter auszuführen. Diese Punkte sind daher ein wichtiger Bestandteil der Überarbeitung des Ver-
füll-Leitfadens. 

So werden in der überarbeiteten Fassung zum Beispiel ausführliche Vorgaben für die Beprobung des 
Verfüllkörpers enthalten sein. Außerdem werden nun konkrete Anforderungen an die Fremdüberwa-
cher – künftig Sachverständige zur Fremdüberwachung von Gruben, Brüchen und Tagebauen – ge-
stellt. Der Sachverständige muss unter anderem neben allgemeinen und persönlichen Voraussetzun-
gen die fachlich einschlägigen Kompetenzen nachweisen können. Die Anforderungen orientieren sich 
an den Vorgaben für die Sachverständigen nach § 18 BBodschG, Sachgebiet 2 („Gefährdungsab-
schätzung für den Wirkungspfad Boden - Gewässer“) nach § 6 VSU. Eine erforderliche Zusatzqualifi-
kation ist aber in jedem Fall die Sachkunde für die Probenahme nach LAGA PN 98. 

Die Ausführungen der nachfolgenden Folien sowie der Präsentation beziehen sich in weiten Teilen auf 
den aktuellen Entwurf der Überarbeitung des Verfüll-Leitfadens („E 2017“). Da dieser derzeit noch in 
der Fortschreibung ist, können sich noch Änderungen ergeben. 
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Haufwerksbeprobung zur abfallrechtlichen Deklaration – 
was muss der Fremdüberwacher wissen und beachten? 

Dominik Bogner, LfU 
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